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Neufassung der Ordnung  
für das Bachelor- und Masterstudium 

im Lehramt Mathematik 
an der Universität Potsdam 

 
Vom 15. Dezember 2005 

 
Der Fakultätsrat der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Potsdam hat 
auf der Grundlage des § 74 Abs. 1 Nr. 1 des Bran-
denburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) in der 
Fassung vom 6. Juli 2004 (GVBl. I S. 394), geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Novem-
ber 2005 (GVBl. I S. 254), mit Beschlüssen vom 
27. Juni 2005 und vom 15. Dezember 2005 die 
Ordnung für den Lehramtsstudiengang Mathematik 
in der Weise geändert, dass sich daraus nachfolgen-
de Neufassung ergibt: 1 
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I. Allgemeiner Teil  
 
§ 1  Inhalt und Ziel des Studiums  
 
(1) Auf der Grundlage des Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Lehrerbildungsgesetzes vom 13. 
Februar 2004 findet das Studium für das Lehramt 
Mathematik für die Bildungsgänge der Sekundar-
stufe I und der Primarstufe an allgemein bildenden 
Schulen sowie für das Lehramt an Gymnasien statt.  
 
(2) Im Studium sollen die Studierenden befähigt 
werden, in den Klassenstufen des von ihnen ge-
wählten Lehramtes wissenschaftlich fundierten 
Fachunterricht zu gestalten. Dazu eignen sich die 
Studierenden mathematisches Fachwissen, fachspe-
zifische Methoden der Wissensvermittlung und 
unverzichtbare Fertigkeiten zur eigenständigen 
Lösung mathematischer Probleme an. Die Studie-
renden erlangen Wissen und die Fähigkeiten, Zu-
sammenhänge zu erkennen und in der Schule zu 
vermitteln.  
 
 
§ 2  Gliederung des Studiums  
 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Es besteht 
aus zwei konsekutiven Stufen: einem Bachelorstu-
dium und einem darauf aufbauenden Masterstudi-
um.  
 
(2) Das Bachelorstudium für das Lehramt Mathe-
matik an Gymnasien gliedert sich wie folgt:  
1. Fach    95 LP  
(davon: Bachelorarbeit       6 LP) 
2. Fach    70 LP 
Erziehungswissenschaften    15 LP 
 180 LP 
 
(3) Das Bachelorstudium für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I und die Primarstufe an allgemein 
bildenden Schulen gliedert sich wie folgt:  
1. Fach  75 LP 

(davon: Bachelorarbeit  6 LP 
2. Fach  70 LP 
Erziehungswissenschaften  15 LP 
Primarstufenspezifischer Bereich  20 LP 

 180 LP 
 

(4) Das Masterstudium für das Lehramt an Gymna-
sien gliedert sich wie folgt:  
1. Fach    25 LP 
2. Fach    25 LP 
Erziehungswissenschaften    30 LP 
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Praktikum    20 LP 
Masterarbeit    20 LP 

 120 LP 
 

(5) Das Masterstudium für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I und die Primarstufe an allgemein 
bildenden Schulen gliedert sich wie folgt:  
1. Fach    14 LP 
2. Fach     6 LP 
Primarstufenspezifischer Bereich    10 LP 
Erziehungswissenschaften    25 LP 
Praktikum    20 LP 
Masterarbeit    15 LP 

   90 LP 
 
 
§ 3  Dauer des Studiums  
 
(1) Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiums 
beträgt sechs Semester. Im Bachelorstudium wer-
den zunächst die grundlegenden Methoden, Frage-
stellungen, Fakten und Theorien der Fachwissen-
schaft vermittelt. Eine intensive fachdidaktische 
Ausbildung dient dem Ziel, das erworbene Wissen 
berufsfeldspezifisch anwenden und vermitteln zu 
können.  
 
(2) Die Regelstudienzeit des Masterstudiums be-
trägt für das Lehramt für die Bildungsgänge der 
Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein 
bildenden Schulen drei und für das Lehramt an 
Gymnasien vier Semester einschließlich der Zeit für 
die Anfertigung der Masterarbeit. Das Masterstudi-
um umfasst einzelne Fachmodule, die sowohl der 
weiteren Vertiefung der fachspezifischen Ausbil-
dung als auch der Verknüpfung von fachspezifi-
scher und fachdidaktischer Ausbildung dienen.  
 
(3) Um die Regelstudienzeit einhalten zu können, 
ist es zweckmäßig, die Module in einer bestimmten 
Reihenfolge zu belegen. Ihre Inhalte bauen vielfach 
aufeinander auf. Eine Orientierungshilfe für ein 
zeitlich abgestimmtes Studium gibt der Studienver-
laufsplan. Bei Abweichung von diesem Plan ist zu 
beachten, dass die Teilnahmevoraussetzungen für 
einzelne Modulveranstaltungen erfüllt sein müssen. 
Bei der individuellen Studienplanung bieten die/der 
Prüfungsausschussvorsitzende oder von ihm/ihr 
benannte Personen sowie der/die Studienfachbera-
ter/in Hilfe.  
 
 
§ 4  Abschlussgrade  
 
Der Abschlussgrad des Lehramtsstudiums richtet 
sich nach dem 1. Fach. Ist Mathematik das erste 
Fach verleiht die Universität Potsdam durch die 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät den 
Grad „Bachelor of Education“ bzw. „Master of 
Education“, abgekürzt als „B.Ed.“ bzw. „M.Ed.“.  
 
 

§ 5  Studien- und Lehrformen  
 
Das Studium setzt die Teilnahme und aktive Mitar-
beit an verschiedenen Lehrformen sowie ihre Vor- 
und Nachbereitung voraus. Lehrformen sind:  
- Vorlesungen (V),  
dienen der Darstellung größerer Zusammenhänge 
und der Systematisierung theoretischen Wissens. In 
ihnen werden abgegrenzte Stoffgebiete unter He-
ranziehung neuer Forschungsergebnisse in über-
sichtlicher Form dargestellt.  
- Seminare (S),  
dienen der Vertiefung ausgewählter Themenkom-
plexe. Die Studierenden werden durch Referate und 
Diskussionen in den Ablauf einbezogen.  
- Übungen (Ü),  
sind begleitende Veranstaltungen, in denen vor 
allem Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwi-
ckelt werden. Übungen können folgende Inhalte 
haben (i) die selbständige Bearbeitung von theoreti-
schen oder praktischen Übungsaufgaben zum Vor-
lesungsstoff und deren Diskussion, (ii) schulprakti-
sche Übungen.  
- Praktika (P),  
dienen der Vertiefung des Fachwissens durch An-
eignung und Anwendung fachspezifischer Arbeits-
methoden.  
 
 
§ 6  Lehrveranstalter/innen  
 
Soweit in dieser Studien- und Prüfungsordnung der 
Begriff der Lehrveranstalter/innen verwendet wird, 
unterfallen diesem Begriff die Hochschullehrer der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Potsdam sowie ordentliche Professorin-
nen und Professoren die gemeinsam von der Uni-
versität Potsdam mit außeruniversitären Einrichtun-
gen berufen sind und ordentliche Professoren ande-
rer Universitäten soweit sie Pflicht- oder Wahl-
pflichtveranstaltungen in den Bachelor- oder Mas-
terstudiengängen für das Lehramt Mathematik 
anbieten. Andere Personen können vom Prüfungs-
ausschuss und nach Zustimmung des Institutsrates 
des Instituts für Mathematik als Lehrveranstal-
ter/innen zugelassen werden. Der Prüfungsaus-
schuss veröffentlicht zu Beginn jedes Studienjahres 
eine Liste der Lehrveranstalter/innen. Lehrveran-
stalter/innen sind gleichzeitig Prüfer der von ihnen 
angebotenen Lehrveranstaltungen. Lehrveranstal-
ter/innen sind in allen Belangen dieser Studienord-
nung zur Amtverschwiegenheit verpflichtet. Sofern 
sie nicht dem öffentlichen Dienst angehören, sind 
sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses entsprechend zu verpflichten.  
 
 
§ 7  Prüfungsausschuss  
 
(1) Vom Fakultätsrat der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät wird auf Vor-
schlag des Instituts für Mathematik für den Lehr-
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amtsstudiengang ein Prüfungsausschuss bestellt, 
dem drei Hochschullehrer bzw. Hochschullehrerin-
nen des Faches, ein akademischer Mitarbeiter bzw. 
eine akademische Mitarbeiterin des Faches und ein 
Student bzw. eine Studentin angehören. Entspre-
chend werden Stellvertreter/innen bestellt. 
 
(2) Die Amtszeit des Prüfungsausschusses beträgt 
zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein 
Jahr. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder 
des Ausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer 
Amtsperiode weiter aus, bis die Nachfolger ihr Amt 
angetreten haben. Der Fakultätsrat kann mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder vor Ablauf der Amtszeit 
einen neuen Prüfungsausschuss bestellen.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus dem Kreise 
der ihm angehörenden Hochschullehrer/innen sei-
nen/seine Vorsitzenden/Vorsitzende und sei-
ne(n)/ihre(n) Stellvertreter/in. Beschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsit-
zenden. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder, darunter 
mindestens zwei Professoren/innen sowie der/die 
Vorsitzende oder sein(e)/ ihr(e) Stellvertreter/in, 
anwesend ist. Über die Sitzungen des Ausschusses 
wird Protokoll geführt. Der Prüfungsausschuss 
kann sich eine Geschäftsordnung geben.  
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden, 
entscheidet in Zweifelsfragen zu Auslegungsfragen 
dieser Ordnung und gibt Anregungen zur Reform 
der Studienordnung. Der Prüfungsausschuss ist 
insbesondere zuständig für  
1. Entscheidung über Anträge von Studierenden 

oder Lehrkräften bezüglich der Anwendung 
dieser Ordnung.  

2. Einordnung der Lehrveranstaltungen in Modu-
le  

3. Zulassung für den Masterstudiengang.  
4. Auswertung der Erfahrungen mit der Anwen-

dung dieser Ordnung und gegebenenfalls Vor-
schläge zu ihrer Reform.  

5. Anerkennung von Studien-, Graduierungs- und 
Prüfungsleistungen.  

 
(5) Der Prüfungsausschuss kann durch Beschluss 
Zuständigkeiten auf den Vorsitzenden bzw. die 
Vorsitzende und dessen/deren Stellvertreter/in über-
tragen. Übertragene Entscheidungen werden auf 
Antrag der Betroffenen dem Prüfungsausschuss zur 
Entscheidung vorgelegt.  
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren Stellvertreter sind zur Amtverschwiegenheit 
verpflichtet. Sofern sie nicht dem öffentlichen 
Dienst angehören, sind sie durch den Vorsitzenden 
bzw. die Vorsitzende entsprechend zu verpflichten.  
 
 

§ 8  Nachteilsausgleich  
 
(1) Weist ein/e Studierende/r nach, dass er/sie we-
gen länger andauernder oder ständiger körperlicher 
Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, Studien- und 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form zu erbringen, legt der Prüfungs-
ausschuss auf schriftlichen Antrag und in Abspra-
che mit dem/der Studierenden und dem/der Prü-
fer/in Maßnahmen fest, durch die gleichwertige 
Studien- und Prüfungsleistungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder in anderer Form 
erbracht werden können.  
 
(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die erst-
malige Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung 
von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von 
Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszei-
ten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der 
Krankheit/Behinderung des/der Studierenden die 
Krankheit/Behinderung und die dazu notwendige 
alleinige Betreuung eines/einer nahen Angehörigen 
gleich. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, 
Großeltern, Ehepartner/innen und Partner/innen in 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.  
 
(3) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss werden 
die Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 Abs. 
2 und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes 
(MuSchG) sowie die Regelungen zur Elternzeit in 
§§ 15, 16 des Gesetzes zum Erziehungsgeld und zur 
Elternzeit (BerzGG) entsprechen berücksichtigt.  
 
(4) Personen, die mit einem Kind, für das ihnen die 
Personenfürsorge zusteht, im selben Haushalt le-
ben, sind berechtigt, einzelne Prüfungen nach Ab-
lauf der in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Fristen abzulegen. Entsprechendes gilt für die Fris-
ten und Bearbeitungszeiten zur Erbringung von 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie für 
Wiederholungsprüfungen. Fristen werden in der 
Regel zunächst um bis zu zwei Semester verlängert, 
Bearbeitungszeiten um ein Drittel der vorgesehenen 
Gesamtbearbeitungszeit. Die Berechtigung erlischt 
mit Ablauf des Semesters, in dem die genannten 
Voraussetzungen entfallen. Die Inanspruchnahme 
dieser Regelung erfolgt auf Antrag. Über weiterge-
hende Einzelfallregelungen entscheidet der Prü-
fungsausschuss.  
 
(5) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss kann die 
Mitwirkung in gesetzlich vorgesehenen Gremien 
und satzungsmäßigen Organen der Universität 
Potsdam sowie in satzungsmäßigen Organen der 
Selbstverwaltung der Studierenden an der Universi-
tät Potsdam berücksichtigt werden. Einzelne Prü-
fungsleistungen und Hochschulprüfungen können 
aus diesem Grund nach Ablauf der in der Prüfungs-
ordnung vorgesehenen Fristen abgelegt werden. Die 
Fristen dürfen aus diesem Grund maximal um zwei 
Semester verlängert werden.  
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§ 9  Anerkennung von Leistungen  
 
(1) Leistungen, beispielsweise mit Leistungspunk-
ten versehene Lehrveranstaltungen oder ganze 
Module, welche Studierende außerhalb der Bache-
lor- und Masterstudiengänge in Lehramt Mathema-
tik der Universität Potsdam erbracht haben und 
nachweisen, werden anerkannt, wenn Gleich- oder 
Höherwertigkeit im Vergleich zu entsprechenden 
Leistungen im Lehramtsstudiengang Mathematik an 
der Universität Potsdam besteht. Den Antrag auf 
Anerkennung stellen die Studierenden beim Prü-
fungsausschuss.  
 
(2) Bei Anerkennung einer Leistung wird jeweils 
die Anzahl der erreichten Leistungspunkte festge-
stellt.  
 
(3) Leistungspunkte anderer Punktsysteme werden 
umgerechnet. Die Umrechnungen werden durch 
den Prüfungsausschuss festgelegt.  
 
(4) Falls die anerkannte Leistung benotet ist und die 
Note aus einer Skala stammt, die auf die in dieser 
Ordnung verwendete Notenskala abbildbar ist, wird 
diese Note übernommen.  
 
 
§ 10  Leistungspunkte  
 
(1) Leistungspunkte (LP) sind zählbare Einheiten 
zur Darstellung erbrachter zeugnisrelevanter Leis-
tungen. Zu einem Leistungspunkt gehört die fol-
gende Information:  
- Modul, in dem er erbracht wurde,  
- Benotung gemäß § 15,  
- Lehrveranstaltung und Form der Erbringung.  
 
(2) Leistungspunkte werden für einzelne Module 
vergeben. Die Anzahl der Leistungspunkte eines 
Moduls ergibt sich aus der Summe der Leistungs-
punkte der beinhalteten Lehrveranstaltungen. Es 
können entweder nur alle dem Modul zugeordneten 
Leistungspunkte vergeben werden oder keine. Mo-
dule, die aus mehreren Teilen aufgebaut sind, gel-
ten nur dann als bestanden, wenn alle Teile mit 
mindestens ausreichenden Leistungen (s. § 12) 
abgeschlossen wurden. Durch die Vergabe der 
Leistungspunkte wird die erfolgreiche Teilnahme 
am gesamten Modul bescheinigt. In begründeten 
Fällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag 
des/der Studierenden bereits erfolgte Teilleistungen 
bescheinigen.  
 
(3) Leistungspunkte zu einem Modul werden nur 
vergeben, wenn alle Studienleistungen (s. § 12) zu 
sämtlichen Lehrveranstaltungen des Moduls er-
bracht worden sind.  
 
(4) Die Höhe der Leistungspunkte entspricht den 
Credits des European Credit Transfer Systems 
(ECTS).  

(5) Die Benotungsinformation der Leistungspunkte 
wird von den Lehrveranstaltern/innen eines Moduls 
auf Grund der von den Studierenden im Leistungs-
erfassungsprozess gezeigten Prüfungsleistungen 
bestimmt (siehe § 12).  
 
 
§ 11  Prüfer/innen, Beisitzer/innen  
 
(1) Alle nach § 6 dieser Studienordnung definierten 
Lehrveranstalter/innen sowie alle nach § 12 Abs. 3 
des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
(BbgHG) berechtigten Personen können als Prü-
fer/innen und Beisitzer/innen tätig werden.  
 
(2) In der Regel wird die zu einem Modul gehören-
de Prüfung von den in dem Modul lehrenden Lehr-
veranstaltern/innen abgenommen. Diese bestimmen 
ggf. die Beisitzer/innen.  
 
(3) Zu Beisitzern/Beisitzerinnen dürfen weitere 
fachkundige Personen bestellt werden. Als fach-
kundig gilt, wer mindestens über den akademischen 
Grad verfügt, der dem entspricht oder gleichwertig 
ist, für dessen Erlangung die jeweilige Lehrveran-
staltung belegt wird. In Zweifelsfällen entscheidet 
der Prüfungsausschuss.  
 
(4) Sollte ein(e) Prüfer/in aus zwingenden Gründen 
Prüfungen nicht oder nur mit erheblichen Termin-
verschiebungen abnehmen können, kann der Prü-
fungsausschuss eine(n) andere(n) Prüfer/in benen-
nen bzw. Abweichungen von den Prüfungsterminen 
gestatten. Die/Der vorgeschlagene Prüfer/in kann 
unter Angabe von Gründen beim Prüfungsaus-
schuss beantragen, eine(n) andere(n) Prüfer/in zu 
benennen.  
 
 
§ 12  Leistungserfassungsprozess  
 
(1) Die für die Erlangung des Bachelor- oder Mas-
tergrades erforderlichen Studien- und Prüfungsleis-
tungen werden studienbegleitend erfasst.  
 
(2) Zeugnisrelevant sind ausschließlich Prüfungs-
leistungen, nicht aber Studienleistungen. Erfolg-
reich erbrachte Studienleistungen können aber 
Voraussetzung zur Zulassung zur Prüfung im jewei-
ligen Modul sein.  
 
(3) Die Kontrolle der Studienleistungen kann aus 
einer Folge von Leistungserfassungsschritten beste-
hen (mündliche oder schriftliche Lösung von Ü-
bungsaufgaben, Referate, Hausarbeiten, Belegarbei-
ten, Klausuren u. Ä.). Die Leistungserfassung setzt 
in der Regel eine regelmäßige Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen voraus. Für die Kontrolle der 
Studienleistungen sind die Lehrveranstalter/innen 
verantwortlich. Teile des Leistungserfassungspro-
zesses können auch von fachkundigen Mitarbei-
tern/innen durchgeführt werden.  
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(4) Der Erfassung von Prüfungsleistungen dienen 
mündliche Prüfungen, schriftliche Prüfungsklausu-
ren oder sonstige schriftliche Arbeiten. Prüfungs-
leistungen bestimmen die Benotung der Leistung 
eines/r Studierenden und erscheinen im Abschluss-
zeugnis.  
 
(5) In jedem Modul findet mindestens eine Prüfung 
zur Festlegung der Benotung des Moduls statt. In 
der Regel soll zu jedem Modul nur eine Prüfungs-
leistung erbracht werden. Bei Modulen, die von 
mehreren Lehrveranstaltern/innen gemeinsam 
gehalten werden, soll in der Regel eine gemeinsame 
Prüfung erfolgen, es ist aber auch eine Teilung der 
Prüfung in mehrere Teilprüfungen sowie eine Kol-
legialprüfung zulässig. In diesem Fall werden Teil-
leistungen gemäß dem Anteil der Leistungspunkte 
gewichtet.  
 
(6) Sollen Prüfungsleistungen zu einem Modul 
erbracht werden, in dem überwiegend oder aus-
schließlich praktische Studienleistungen erbracht 
werden, so muss dies in Form einer gesonderten 
schriftlichen Arbeit oder einer mündlichen Prüfung 
erfolgen.  
 
(7) Bei mündlichen Prüfungen muss neben dem 
Prüfer ein fachkundiger Beisitzer zugegen sein, der 
Inhalt, Verlauf und Bewertung des Prüfungsge-
sprächs protokolliert. Mündliche Prüfungen haben 
in der Regel eine Dauer von 30 - 60 Minuten. Am 
Ende des Prüfungsgesprächs ist dem Kandidaten 
bzw. der Kandidatin das Ergebnis mitzuteilen.  
 
(8) Prüfungsklausuren und sonstige schriftliche 
Arbeiten im Rahmen der Erfassung von Prüfungs-
leistungen werden von den verantwortlichen Lehr-
veranstaltern/innen korrigiert und bewertet und von 
einer/einem weiteren fachkundigen Prüfer/in über-
prüft. Die Bewertung der Klausur oder sonstigen 
schriftlichen Arbeit soll den Studierenden in der 
Regel innerhalb von vier Wochen mitgeteilt wer-
den, spätestens jedoch so, dass die Wahrnehmung 
des ersten auf die Prüfung folgenden Wiederho-
lungstermins möglich ist bzw. die Anmeldung zu 
Modulen ermöglicht wird, die eine erfolgreiche 
Teilnahme am geprüften Modul voraussetzen. Auf 
Wunsch erhalten die Studierenden Einsicht in die 
korrigierte Klausur oder sonstige schriftliche Arbeit 
und ggf. in die für die Bewertung relevanten Unter-
lagen. Die Frist für die Einsichtnahme endet in der 
Regel einen Monat nach Bekanntgabe der Bewer-
tung.  
 
(9) Die Lehrveranstalter/innen legen Form, Umfang 
und Zeitpunkt der Erfassung von Studien- und 
Prüfungsleistungen sowie die Voraussetzungen zur 
Zulassung zur Prüfung fest und sorgen für die 
rechtzeitige schriftliche Bekanntmachung im Rah-
men der Studienfachberatungsinformation (z. B. 
durch Aushang oder über das Internet). Diese In-

formation muss spätestens zu Beginn des Moduls 
veröffentlicht werden.  
 
(10) Einsprüche gegen einen bekannt gegebenen 
Leistungserfassungsprozess sind schriftlich mit 
Begründung an den Prüfungsausschuss zu richten. 
Vor einer Entscheidung muss der Ausschuss 
den/die Einspruch-Einlegende(n) und die jeweiligen 
Lehrveranstalter/innen anhören.  
 
(11) Für Lehrveranstaltungen bzw. Module, die 
nicht speziell für die Lehramtsstudiengänge Ma-
thematik an der Universität Potsdam angeboten 
werden, sondern primär anderen Studiengängen 
zugeordnet sind, wird die Form des jeweiligen 
Leistungserfassungsprozesses aus diesem Studien-
gang übernommen.  
 
(12) Prüfungsleistungen (Modulprüfung oder Teil-
prüfungen) eines Moduls können im Falle einer 
Bewertung mit der Note „nicht ausreichend“ (s. § 
15) nur zweimal wiederholt werden. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Prüfung oder Teilprüfung 
ist bis auf den oder die möglichen Freiversuch(e) (§ 
13) nicht zulässig. Die Wiederholung einer Prü-
fungsleistung hat spätestens an dem unmittelbar auf 
die nicht bestandene Prüfung oder Teilprüfung 
folgenden regulär angebotenen Prüfungstermin zu 
erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen und be-
sonderen Härtefällen kann der Prüfungsausschuss 
eine davon abweichende Regelung treffen. Wird die 
zweite Wiederholung der Prüfungsleistung erneut 
mit „nicht ausreichend“ bewertet, gilt das gesamte 
Modul als endgültig nicht bestanden. Handelt es 
sich bei dem Modul um ein Pflichtmodul des Ba-
chelor/Masterstudiums Mathematik Lehramt, gilt 
damit die Prüfung zum gesamten Studiengang als 
endgültig nicht bestanden.  
 
 
§ 13  Wiederholung von Prüfungsleistungen 

zur Notenverbesserung („Freiversuch“)  
 
(1) Innerhalb der ersten 3 Studienjahre des Bache-
lorstudiums können Studierende einmalig auf An-
trag, der an den Prüfungsausschuss zur richten ist, 
bestandene Prüfungen oder Teilprüfungen von 
einem Modul zur Notenverbesserung wiederholen. 
Innerhalb der ersten beiden Studienjahre des Mas-
terstudiums besteht dasselbe Recht.  
 
(2) Die Wiederholungsprüfungen sind im Rahmen 
der regelmäßig durchgeführten Prüfungen des je-
weiligen Moduls spätestens in dem auf die bestan-
dene Prüfung folgenden Studienjahr, jedoch nicht 
später als im 3. Studienjahr des Bachelorstudiums 
bzw. nicht später als im 2. Studienjahr des Master-
studiums abzulegen.  
 
(3) Prüfungen, die auf Grund des Nichtbestehens 
bereits wiederholt wurden, können zur Notenver-
besserung nicht erneut wiederholt werden.  
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(4) Für die Ermittlung der Gesamtnote wird jeweils 
das bessere Ergebnis gewertet.  
 
 
§ 14  Prüfungsanmeldung  
 
Die/der Studierende, die/der eine Prüfungsleistung 
in einem Modul ablegen möchte, hat sich dazu 
verbindlich anzumelden. Eine Anmeldung ist nur 
möglich, wenn alle für diese Prüfung erforderlichen 
Prüfungsvorleistungen erbracht wurden. Ausnah-
meregelungen hierzu werden vor Modulbeginn 
bekannt gegeben. Die Anmeldung muss spätestens 
8 Werktage vor dem Prüfungstermin erfolgen. Er-
folgt eine Anmeldung vor dieser Frist, ist ein Rück-
tritt bis zu dieser Frist ohne Angabe von Gründen 
möglich. Nach dieser Frist ist ein Rücktritt von der 
Prüfung nicht mehr möglich. Wird der/die Studie-
rende nicht zu der Prüfung zugelassen, muss er/sie 
darüber schriftlich mit Nennung der Gründe infor-
miert werden. Über Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  
 
 
§ 15  Notenskala  
 
(1) Als Noten zur Bewertung von Prüfungsleistun-
gen sind die folgenden Noten und Prädikate zuge-
lassen:  
 
1 = sehr gut (eine hervorragende Leistung)  
2 = gut (eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt)  
3 = befriedigend (eine Leistung, die durchschnittli-
chen Anforderungen entspricht)  
4 = ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Män-
gel noch den Anforderungen genügt)  
5 = nicht ausreichend  
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht genügt)  
 
(2) Zur besseren Differenzierung können auch Zwi-
schennoten verwendet werden, so dass sich insge-
samt die folgende Notenskala ergibt:  
1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 5,0  
 
 
§ 16  Zeugnisse, Urkunden, Bescheinigungen  
 
(1) Hat ein/e Studierende/r die zur Graduierung 
erforderlichen Leistungspunkte aller Teilbereiche 
des jeweiligen Lehramtsstudiums erworben, so 
erfolgt seine/ihre Graduierung ohne besonderen 
Antrag durch das Prüfungsamt. Hat der/die Studie-
rende in einem Wahlbereich mehr als eine ausrei-
chende Prüfung zu verschiedenen Lehrveranstal-
tungen abgelegt, kann der/die Studierende eine für 
die Ermittlung der Durchschnittsnote relevante 
auswählen. Im Zeugnis werden alle Module und 
zugehörigen Lehrveranstaltungen unter Angabe der 
erworbenen Leistungspunkte und ggf. der Beno-
tungsinformation sowie das Thema und die Beno-

tung der Bachelor- bzw. Masterarbeit aufgeführt. 
Außerdem gibt das Zeugnis eine Gesamtnote an.  
 
(2) Die Gesamtnote ist das mit den Leistungspunk-
ten gewichtete arithmetische Mittel aller Noten. 
Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen hinter 
dem Komma werden ohne Rundung gestrichen. Die 
Gesamtnote ergibt sich durch die folgende Abbil-
dung:  
1,0 bis einschließlich 1,2: mit Auszeichnung  
1,3 bis einschließlich 1,5: sehr gut  
1,6 bis einschließlich 2,5: gut  
2,6 bis einschließlich 3,5: befriedigend  
3,6 bis einschließlich 4,0: ausreichend  
 
(3) Das Zeugnis wird mit dem Datum des Tages 
ausgestellt, an dem die Gesamtnote festgestellt 
wurde. Das Zeugnis wird von der/dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses des Erstfaches unter-
zeichnet; es trägt das Siegel der Universität Pots-
dam. Das Zeugnis wird durch ein Diploma Supple-
ment ergänzt.“ 
 
(4) Neben dem Zeugnis wird mit dem gleichen 
Datum eine Urkunde über die Verleihung des je-
weiligen akademischen Grades ausgestellt, welche 
den Studiengang ausweist.  
 
(5) Mit der Aushändigung der Urkunde wird die 
Berechtigung zur Führung des jeweiligen akademi-
schen Grades erworben.  
 
(6) Vor Abschluss des jeweiligen Studiums wird 
auf Antrag des/der Studierenden eine Bescheini-
gung ausgestellt. Diese enthält alle Module und 
Lehrveranstaltungen, die der/die Studierende im 
jeweiligen Studiengang bislang belegt hat. Gleich-
zeitig werden die erworbenen Leistungspunkte und 
ggf. die Benotungsinformation angegeben. Diese 
Bescheinigung wird von der/dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet.  
 
(7) Im Fall der Ergänzung der deutschen Notenska-
la durch die Vergabe von ECTS-Grades (relative 
Noten) wird die folgende Tabelle zu Grunde gelegt: 
ECTS-A = die besten 10 % 
ECTS-B = die nächsten 25 % 
ECTS-C = die nächsten 30 % 
ECTS-D = die nächsten 25 %  
ECTS-E = die nächsten 10 % 
 
Die Vergabe von ECTS-Grades setzt eine hinrei-
chende Größe der Kohorte voraus. 
 
 
§ 17  Versäumnis, Täuschung  
 
(1) Wenn Studierende ohne triftige Gründe die 
Teilnahme an einem Leistungserfassungsschritt 
versäumen oder vor Beendigung des Leistungser-
fassungsschrittes die Teilnahme abbrechen, wird 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 10/2006 – Seite 969 - 985 

  

eine nicht ausreichende Leistung registriert. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Leistung ohne 
triftige Gründe nicht innerhalb der vorgegebenen 
Bearbeitungszeit erbracht wird.  
 
(2) Die für das Versäumnis geltend gemachten 
Gründe müssen der Lehrkraft unverzüglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im 
Krankheitsfall ist in der Regel die Vorlage eines 
ärztlichen Attestes innerhalb von fünf Werktagen 
erforderlich. Erkennt die Lehrkraft die Gründe an, 
so wird eine erneute Teilnahme an dem Leistungs-
erfassungsschritt ermöglicht, gegebenenfalls bei der 
nächsten regulären Durchführung des Moduls.  
 
(3) Versucht ein/e Kandidat/in, das Ergebnis einer 
Leistungserfassung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
gilt der entsprechende Leistungserfassungsschritt 
als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Ein/e Kandi-
dat/in, der/die den ordnungsgemäßen Ablauf eines 
Leistungserfassungsschrittes stört, kann von der 
jeweiligen Lehrkraft oder der/dem Aufsichtsfüh-
renden von der weiteren Teilnahme an dem aktuel-
len Leistungserfassungsschritt ausgeschlossen wer-
den; in diesem Fall wird der betreffende Leistungs-
erfassungsschritt mit „nicht ausreichend“ bewertet.  
 
 
II. Bachelorstudium und Erweiterungsstudium  
 
§ 18  Ziel des Bachelorstudiums  
 
(1) Der akademische Grad Bachelor of Education 
im Lehramtsstudium Mathematik stellt einen ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss außerhalb des 
Lehramts dar. Durch diesen Abschluss wird festge-

stellt, dass der/die Kandidat/in wesentliche Zusam-
menhänge des Faches überblickt, die Fähigkeit 
besitzt, grundlegende Methoden und Sätze der 
Mathematik anzuwenden und die für einen frühen 
Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fach-
kenntnisse erworben hat. Die Lehrinhalte konzent-
rieren sich auf berufsfeldbezogene wissenschaftli-
che und praktische Grundlagen des Faches. Der 
Bachelorabschluss qualifiziert nicht für das Lehr-
amt.  
 
(2) Im Erweiterungsstudium wird die Lehrbefähi-
gung  Sekundarstufe I und die Primarstufe an all-
gemein bildenden Schulen erworben, wenn dieses 
Fach nicht Gegenstand eines Bachelorstudiums 
oder eines zurückliegenden Lehramtsstudiums ist 
bzw. war. Eine Veränderung des Lehramts, das in 
zwei anderen Fächern erworben wurde, erfolgt 
durch das Erweiterungsstudium nicht. Das Erweite-
rungsstudium kann studienbegleitend oder bei Vor-
liegen eines Abschlusses für zwei Fächer absolviert 
werden. Es ist identisch mit dem jeweiligen Lehr-
amtsstudium im Fach Mathematik.  
 
 
§ 19  Zugangsvoraussetzungen  
 
Voraussetzung für das Studium im Lehramtsstudi-
um Mathematik an der Universität Potsdam ist die 
allgemeine Hochschulreife oder ein durch Rechts-
vorschrift oder von der zuständigen staatlichen 
Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis oder 
das erfolgreiche Ablegen der fachrichtungsbezoge-
nen Eingangsprüfung nach § 25 Abs. 3 BbgHG.  
 
 

 
 
§ 20  Inhalt des Bachelorstudiums  
 
(1) Das Bachelorstudium des ersten Faches des Lehramtes an Gymnasien umfasst folgende Module mit den aufge-
führten Lehrveranstaltungen:  
 
Modul  Lehrveranstaltung  Nr. LP Σ LP
Lineare Algebra und Analyti-
sche Geometrie  

Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1  
Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2 

161 8 
8 16

Analysis 
 

Analysis 1  
Analysis 2 

151 8 
8 16

Elementargeometrie  Elementargeometrie  221 8 8
Stochastik  Stochastik  351 8 8
Algebra und Arithmetik  Algebra und Arithmetik  231 8 8
Numerik  Numerik  361 8 8
Wahlfach  Wahlfach  751 8 8
Berufsfeldbezogenes Modul   401 5 5
Seminar   621 3 3
Mathematikdidaktik   521 8 8
Konsultation zur Bachelorar-
beit  

 432 1 1

LP-Summe    89 89
V = Vorlesung; U = Übungen; S = Seminar; P = Praktikum; LVS = Lehrveranstaltungsstunden/Woche; LP = Leistungspunkte; Σ LP = Summe 
der LP innerhalb eines Moduls  
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(2) Das Bachelorstudium des zweiten Faches des Lehramtes an Gymnasien sowie des Erweiterungsstudiums um-
fasst die folgenden Module mit den aufgeführten Lehrveranstaltungen:  
 
Modul  Lehrveranstaltung  Nr. LP Σ LP 
Lineare Algebra und Analyti-
sche Geometrie  

Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1  
Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2  161 8 

8 16 

Analysis  Analysis 1  
Analysis 2  151 8 

8 16 

Elementargeometrie  Elementargeometrie  221 8 8 
Stochastik  Stochastik  351 8 8 
Algebra und Arithmetik  Algebra und Arithmetik  231 8 8 
Seminar   621 3 3 
Berufsfeldbezogenes  
Modul   401 5 5 

Mathematikdidaktik   522 6 6 
LP-Summe    70 70 
 
V = Vorlesung; U = Übungen; S = Seminar; P = Praktikum; LVS = Lehrveranstaltungsstunden/Woche; LP = Leistungspunkte; Σ LP = Summe 
der LP innerhalb eines Moduls  
 
(3) Das Bachelorstudium des ersten Faches des Lehramts der Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein 
bildenden Schulen umfasst die folgenden Module mit den aufgeführten Lehrveranstaltungen:  
 
Modul  Lehrveranstaltung  Nr. LP Σ LP 
Elemente der  
Linearen Algebra und Analyti-
schen Geometrie  

Elemente der Linearen Algebra und Analyti-
schen Geometrie  131 8 8 

Elemente  
der Analysis  

Elemente der Analysis 1  
Elemente der Analysis 2  121 8 

5 13 

Elementargeometrie  Elementargeometrie  221 8 8 
Elemente der Stochastik  Elemente der Stochastik  321 8 8 
Algebra und Arithmetik  Algebra und Arithmetik  231 8 8 
Elemente der Numerik  Elemente der Numerik  331 4 4 
Seminar   621 3 3 
Mathematikdidaktik   523 10 10 
Berufsfeldbezogenes  
Modul   401 5 5 

Konsultation zur Bachelorar-
beit   422 2 2 

LP-Summe     69 
 
(4) Das Bachelorstudium des zweiten Faches des Lehramts der Sekundarstufe I und der Primarstufe an allgemein 
bildenden Schulen umfasst die folgenden Module mit den aufgeführten Lehrveranstaltungen:  
 
Modul  Lehrveranstaltung  Nr. LP Σ LP 
Elemente der Linearen Algebra 
und analytischen Geometrie  

Elemente der Linearen Algebra und analyti-
schen Geometrie  131 8 8 

Elemente  
der Analysis  

Elemente der Analysis 1  
Elemente der Analysis 2  121 8 

5 13 

Elementargeometrie  Elementargeometrie  221 8 8 
Elemente der Stochastik  Elemente der Stochastik  321 8 8 
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Algebra und Arithmetik  Algebra und Arithmetik  231 8 8 
Elemente der Numerik  Elemente der Numerik  331 4 4 
Seminar   621 3 3 
Seminar   651 3 3 
Mathematikdidaktik   523 10 10 
Berufsfeldbezogenes  
Modul   401 5 5 

LP-Summe    70 70 
 
 
§ 21  Bachelorarbeit  
 
(1) Die Bachelorarbeit wird in der Regel im 1. Fach 
im letzten Semester des Bachelorstudiums angefer-
tigt. Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die/der 
Kandidat/in in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist eine eng begrenzte Thematik aus 
einem Fach oder der Fachdidaktik selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die 
Ergebnisse sachgerecht darzustellen.  
 
(2) Die Ausgabe des Themas und die Bestätigung 
der beiden Gutachter erfolgt über die/den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses durch das Prü-
fungsamt. Ein Gutachter ist die/der Prüfer/in, 
die/der das Thema der Abschlussarbeit gestellt hat. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe wird dort aktenkundig 
gemacht. Die Bearbeitungszeit für das Thema der 
Bachelorarbeit beträgt 8 Wochen. Die Frist beginnt 
mit dem Tage der Anmeldung der Arbeit beim 
Prüfungsamt. Die Arbeit gilt mit der Abgabe beim 
Prüfungsamt oder bei der Poststelle der Universität 
vor Ablauf der Bearbeitungszeit als fristgerecht 
beendet. In begründeten Einzelfällen kann die/der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach Rück-
sprache mit der/dem Betreuer/in eine Fristverlänge-
rung von bis zu zwei Wochen, im Krankheitsfall 
entsprechend der Dauer der Krankschreibung, ge-
währen. Die Fristverlängerung ist in Schriftform 
vor Ablauf der Bearbeitungszeit bei dem/der Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen.  
 
(3) Versäumt die/der Kandidat/in die Abgabefrist 
schuldhaft, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet.  
 
(4) Die Abschlussarbeit ist eine für die Bache-
lorprüfung eigens angefertigte Arbeit, die in der 
Regel in deutscher Sprache abzufassen ist. Der/die 
Betreuer/in kann die Anfertigung der Abschlussar-
beit auch in einer anderen Sprache zulassen. Ist die 
Arbeit in einer Fremdsprache verfasst, muss sie als 
Anhang eine kurze Zusammenfassung in deutscher 
Sprache enthalten.  
 
(5) Die Abschlussarbeit ist in gedruckter Form und 
gebunden in drei Exemplaren vorzulegen. Sie ist 
mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis und 
einem Verzeichnis der benutzten Quellen und 

Hilfsmittel zu versehen. Die Passagen der Arbeit, 
die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß ent-
nommen sind, müssen unter Angabe der Quellen 
gekennzeichnet sein. Die Arbeit soll in der Regel 
20 Seiten DIN A 4 nicht überschreiten. Am Schluss 
der Arbeit hat die/der Kandidat/in zu versichern, 
dass sie/er sie selbstständig verfasst sowie keine 
anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebe-
nen benutzt hat.  
 
(6) Die Abschlussarbeit wird von zwei Gutach-
tern/Gutachterinnen bewertet. Die bestellten Gut-
achter (s. § 21 Abs. 2) sollen die Arbeit innerhalb 
von zwei Monaten schriftlich begutachten und ihre 
Benotung gemäß § 15 begründen. Die Note der 
Abschlussarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen der beiden Gutachter gebil-
det. Bei voneinander abweichender Benotung der 
beiden Gutachten um mehr als 1,7 Notenpunkten 
kann der Prüfungsausschuss innerhalb von zwei 
Wochen nach Anhörung beider Gutachter/innen 
abschließend eine davon abweichende Note verge-
ben, wobei das studentische Mitglied nur über eine 
beratende Stimme verfügt. Wird die Arbeit von 
einem Gutachter mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wird vom Prüfungsausschuss ein drittes 
Gutachten eingeholt. In diesem Fall wird die Note 
der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei 
Einzelbewertungen gebildet. Die Bachelorarbeit 
kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser 
bewertet werden, wenn mindestens zwei der drei 
Noten „ausreichend“ oder besser sind.  
 
(7) Eine mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertete 
Bachelorarbeit kann nur einmal wiederholt werden.  
 
 
§ 22  Abschluss des Bachelorstudiums  
 
Die Bachelorprüfung im Fach gilt als bestanden, 
sobald alle Leistungspunkte gemäß § 20 Abs. 1 
bzw. 2 sowie § 21 erbracht wurden. Die Graduie-
rung gemäß § 16 Abs. 1 erfolgt, sobald alle Leis-
tungspunkte in allen Bereichen gemäß § 2 Abs. 2 
bzw. 3 erbracht wurden. 
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III.  Masterstudium und Ergänzungsstudium  
 
§ 23  Ziel des Masterstudiums  
 
(1) Der Master bildet einen zweiten berufsqualifi-
zierenden Abschluss des Studiums für das Lehr-
amtsstudium Mathematik in einem auf dem Bache-
lorstudium aufbauenden Studiengang. Neben der 
fachlichen Vertiefung soll im Masterstudium insbe-
sondere die Kompetenz, Mathematik zu unterrich-
ten, entwickelt werden. Durch die Prüfungen im 
Masterstudium wird festgestellt, ob der Kandi-
dat/die Kandidatin die Bereiche und Methoden der 
Mathematik umfassend überblickt und unterrichten 
sowie eigene Forschungsbeiträge leisten kann. Der 
Masterabschluss qualifiziert für das Lehramt.  
 
(2) Im Ergänzungsstudium wird die Lehrbefähi-
gung für Mathematik an Gymnasien erworben. 
Voraussetzung für die Aufnahme des Ergänzungs-
studiums ist das Vorliegen einer Lehrbefähigung 
für die Sekundarstufe 1/Primarstufe.  Das Ergän-
zungsstudium  besteht aus den Modulen 351, 361, 
752, 671 und 681 im Umfang von 30 LP.  Die er-
folgreiche Absolvierung der Module 351 und 361 

ist Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung in 
allen anderen Modulen des Ergänzungsstudiums. 
 
 
§ 24  Zugangsvoraussetzungen  
 
(1) Bewerbungen auf Zulassung zum Masterstu-
diengang sind schriftlich beim Prüfungsausschuss 
einzureichen, der die Einzelheiten des Bewer-
bungsverfahrens regelt und über die Zulassung der 
Bewerber/innen entscheidet.  
 
(2) Zulassungsvoraussetzung ist in der Regel der 
Bachelorabschluss Lehramt Mathematik in der 
entsprechenden Unterrichtsstufe im Sinne dieser 
Ordnung. Falls bei einem anderen Abschluss ein 
fachlicher Nachholbedarf vorliegt, kann der Prü-
fungsausschuss die Bewerberin/den Bewerber unter 
entsprechenden Nachholauflagen zulassen.  
 
(3) Ablehnungsbescheide werden den Bewerberin-
nen/Bewerbern vom Prüfungsausschuss schriftlich 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen mitge-
teilt.  

 
 
§ 25  Inhalt des Masterstudiums 
 
(1) Im Masterstudium für das erste Fach für das Lehramt Mathematik an Gymnasien sind folgende Module mit den 
aufgeführten Lehrveranstaltungen zu belegen:  
 
Modul  Lehrveranstaltung  Nr. LP  Σ LP 
Mathematikdidaktik  551 6 6
Wahlfach 1 *   752 8  8 
Wahlfach 2 *   721 8  8 
Seminar   651 3  3 
LP-Summe   25  25 
 
V = Vorlesung; U = Übungen; S = Seminar; P = Praktikum; LVS = Lehrveranstaltungsstunden/Woche; LP = Leistungspunkte; Σ LP = Summe 
der LP innerhalb eines Moduls  
*  Freie Wahl aus dem aktuellen Lehrangebot des Institutes für Mathematik gemäß eines aktuellen Kataloges (erstellt und veröffentlicht durch 

den Prüfungsausschuss).  
 

(2) Im Masterstudium für das zweite Fach für das Lehramt an Gymnasien sind folgende Lehrveranstaltungen in den 
aufgeführten Modulen zu belegen:  
 
Modul  Lehrveranstaltung Nr. LP  Σ LP 
 Mathematikdidaktik  551 6 6
Numerik  Numerik  361 8  8 
Wahlfach *   721 8  8 
Seminar   651 3  3 
LP-Summe   25  25 
 
V = Vorlesung; U = Übungen; S = Seminar; P = Praktikum; LVS = Lehrveranstaltungsstunden/Woche; LP = Leistungspunkte; Σ LP = Summe 
der LP innerhalb eines Moduls  
 
*  Freie Wahl aus dem aktuellen Lehrangebot des Institutes für Mathematik gemäß eines aktuellen Kataloges (erstellt und veröffentlicht durch 

den Prüfungsausschuss).  
 
(3) Im Masterstudium für das erste Fach für das Lehramt für die Sekundarstufe I und die Primarstufe an allgemein 
bildenden Schulen sind folgende Lehrveranstaltungen in den aufgeführten Modulen zu belegen:  
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Modul Lehrveranstaltung Nr LP Σ LP

Mathematikdidaktik  551 6 6

Wahlfach  *  721 8 8

LP-Summe  14 14

 
LP=Leistungspunkte; Σ LP=Summe der LP innerhalb eines Moduls 
 
*  Freie Wahl aus dem aktuellen Lehrangebot des Institutes für Mathematik gemäß eines aktuellen Kataloges (erstellt und veröffentlicht durch 

den Prüfungsausschuss).  
 
(4) Im Masterstudium für das zweite Fach für das Lehramt für die Sekundarstufe I und die Primarstufe an allge-
meinbildenden Schulen sind folgende Lehrveranstaltungen in den aufgeführten Modulen zu belegen: 
 
Modul Lehrveranstaltung Nr LP Σ LP

Seminar  631 3 3

Seminar  661 3 3

LP-Summe  6 6

 
LP=Leistungspunkte; Σ LP=Summe der LP innerhalb eines Moduls 
 
 
§ 26  Masterarbeit  
 
(1) Die Abschlussarbeit (Masterarbeit) wird im 
letzten Semester des Masterstudiums angefertigt. 
Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die/der Kan-
didat/in in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist ein Problem aus dem Fach oder der Fach-
didaktik selbständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachge-
recht darzustellen.  
 
(2) Die Ausgabe des Themas und die Bestätigung 
der beiden Gutachter erfolgt über die/den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses durch das Prü-
fungsamt. Ein Gutachter ist die/der Prüfer/in, 
die/der das Thema der Abschlussarbeit gestellt hat. 
Der Zeitpunkt der Ausgabe wird dort aktenkundig 
gemacht. Die Bearbeitungszeit für das Thema der 
Abschlussarbeit beträgt 6 Monate. Das Thema der 
Abschlussarbeit und der sich daraus ergebende 
notwendige Untersuchungsaufwand soll innerhalb 
der festgelegten Frist von 6 Monaten zu bewältigen 
sein. Die Frist beginnt mit dem Tage der Übergabe 
des Themas der Abschlussarbeit durch das Prü-
fungsamt. Die Arbeit gilt mit der Abgabe der Ab-
schlussarbeit beim Prüfungsamt oder bei der Post-
stelle der Universität vor Ablauf der Bearbeitungs-
zeit als fristgerecht beendet. In begründeten Einzel-
fällen kann die/der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses nach Rücksprache mit der/dem Betreuer/in 
eine Fristverlängerung von bis zu einem Monat, im 
Krankheitsfall entsprechend der Dauer der Krank-
schreibung, gewähren. Die Fristverlängerung ist in 
Schriftform vor Ablauf der Bearbeitungszeit bei 
dem/der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
beantragen.  

(3) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückge-
geben werden.  
 
(4) Versäumt die/der Kandidat/in die Abgabefrist 
schuldhaft, so gilt die Arbeit als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet.  
 
(5) Die Abschlussarbeit ist eine für die Masterprü-
fung eigens angefertigte Arbeit, die in der Regel in 
deutscher Sprache zu verfassen ist. Mit Zustim-
mung des/der Betreuers/in und des Zweitgutachters 
kann die Abschlussarbeit auch in einer anderen 
Sprache verfasst werden. Ist die Arbeit in einer 
Fremdsprache verfasst, muss sie als Anhang eine 
kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache 
enthalten.  
 
(6) Die Abschlussarbeit ist in gedruckter Form und 
gebunden in drei Exemplaren vorzulegen. Sie ist 
mit Seitenzahlen, einem Inhaltsverzeichnis und 
einem Verzeichnis der benutzten Quellen und 
Hilfsmittel zu versehen. Die Passagen der Arbeit, 
die fremden Werken wörtlich oder sinngemäß ent-
nommen sind, müssen unter Angabe der Quellen 
gekennzeichnet sein. Die Arbeit soll in der Regel 
80 Seiten DIN A 4 nicht überschreiten. Am Schluss 
der Arbeit hat die/der Kandidat/in zu versichern, 
dass sie/er sie selbstständig verfasst sowie keine 
anderen Quellen und Hilfsmittel als die angegebe-
nen benutzt hat.  
 
(7) Die Abschlussarbeit wird von zwei Gutach-
tern/Gutachterinnen bewertet. Die bestellten Gut-
achter (siehe Absatz 2) sollen die Arbeit innerhalb 
von zwei Monaten schriftlich begutachten und ihre 
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Benotung gemäß § 15 begründen. Die Note der 
Abschlussarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen der beiden Gutachter gebil-
det. Bei voneinander abweichender Benotung der 
beiden Gutachten um mehr als 1,7 Notenpunkten 
kann der Prüfungsausschuss innerhalb von zwei 
Wochen nach Anhörung beider Gutachter/innen 
abschließend eine davon abweichende Note verge-
ben, wobei das studentische Mitglied nur über eine 
beratende Stimme verfügt. Wird die Arbeit von 
einem Gutachter mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wird vom Prüfungsausschuss ein drittes 
Gutachten eingeholt. In diesem Fall wird die Note 
der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei 
Einzelbewertungen gebildet. Die Masterarbeit kann 
jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser be-
wertet werden, wenn mindestens zwei der drei 
Noten „ausreichend“ oder besser sind.  
 
(8) Wird die Abschlussarbeit mit einer Note zwi-
schen „sehr gut“ (1,0) und „ausreichend“ (4,0) 
bewertet, schießt sich die Disputation an. Die Dis-
putation setzt sich aus einem 20-minütigen Vortrag 
und einer Befragung des/der Kandidat/en/in durch 
die beiden Gutachter/innen, die 40 Minuten nicht 
überschreiten soll, zusammen. Die Disputation ist 
öffentlich. Der/die Kandidat/in kann aber beim 
Prüfungsausschuss einen schriftlichen Antrag auf 
eine nicht-öffentliche Prüfung stellen. Eine andere 
als die deutsche Sprache kann auf Antrag zugelas-
sen werden, wenn Prüfungsausschuss und die bei-
den Gutachter dem zustimmen. Anschließend bera-
ten die beiden Gutachter unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit den Vortrag und die Befragung und 
erteilen eine Note für die Disputation. Eine mit 
„nicht ausreichend“ (5.0) bewertete Disputation 
kann nur einmal wiederholt werden. Die Bewertung 
der Disputation geht mit einem Fünftel in die Be-
wertung der Gesamtleistung der Masterarbeit ein.  
 
(9) Eine mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertete 
Abschlussarbeit kann nur einmal wiederholt wer-
den.  
 
 
§ 27  Abschluss des Masterstudiums  
 
Die Masterprüfung im Fach gilt als bestanden, 
sobald alle Leistungspunkte gemäß § 25 Abs. 1 
bzw. 2 bzw. 3 erbracht wurden. Hat der/die Studie-
rende in einem Wahlbereich mehr als eine ausrei-
chende Prüfung zu verschiedenen Lehrveranstal-
tungen abgelegt, kann der/die Studierende eine für 
die Ermittlung der Durchschnittsnote relevante 
auswählen. Die Graduierung gemäß § 16 Abs. 1 
erfolgt, sobald alle Leistungspunkte in allen Berei-
chen gemäß § 2 Abs. 4 bzw. 5 erbracht wurden.  
 
 
 
 
 

IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen  
 
§ 28  Ungültigkeit der Graduierung  
 
(1) Hat ein/e Kandidat/in in einem Leistungserfas-
sungsprozess getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
kann der Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem 
Fakultätsrat der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät nachträglich die 
betroffenen Leistungspunkte entziehen oder deren 
Noten entsprechend berichtigen. Die Entscheidung 
ist vom Prüfungsausschuss zu treffen und vom 
Fakultätsrat zu vollziehen. Dies kann die Annullie-
rung der Graduierung zur Folge haben.  
 
(2) Waren die Voraussetzungen zur Teilnahme an 
einem Leistungserfassungsprozess nicht erfüllt, 
ohne dass der/die Kandidat/in täuschen wollte, und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch 
die Vergabe der Leistungspunkte beseitigt. Hat 
der/die Kandidat/in die Teilnahme vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus-
schuss im Benehmen mit dem Fakultätsrat der Ma-
thematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät über 
die Rücknahme des Zeugnisses. Das Verfahren ist 
wie in Absatz 1 geregelt.  
 
(3) Das unrichtige Zeugnis ist durch den Prüfungs-
ausschuss in Absprache mit dem Prüfungsamt der 
Universität einzuziehen und ggf. ein neues zu ertei-
len. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Gra-
duierungsurkunde einzuziehen, wenn die Graduie-
rung auf Grund einer Täuschung zu Unrecht erfolg-
te.  
 
(4) Die Bestimmungen über die Entziehung von 
akademischen Graden bleiben unberührt.  
 
 
§ 29  Übergangsbestimmungen  
 
Diese Ordnung gilt für alle Studierenden, die nach 
In-Kraft-Treten dieser Ordnung im Bachelor- oder 
Masterstudiengang Lehramt Mathematik an der 
Universität Potsdam immatrikuliert werden. Die 
Fortgeltung der auf der Grundlage der Besonderen 
Prüfungsbestimmungen für die Zwischenprüfung 
im Lehramtsstudium des Faches Mathematik 
durchgeführten Prüfungen wird durch das In-Kraft-
Treten dieser Ordnung nicht berührt. Wer sich bei 
In-Kraft-Treten dieser Ordnung im Lehramtsstu-
diengang Mathematik befindet, kann die Zwischen-
prüfung längstens bis zum 31. März 2007 nach den 
bei der Aufnahme des Studiums geltenden Rechts-
vorschriften ablegen.  
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§ 30  In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten  
 
(1) Diese Neufassung der Ordnung für das Bache-
lor- und das Masterstudium im Fach Mathematik 
tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Universität 
Potsdam in Kraft und ersetzt die vorläufige Ord-
nung vom 10. Februar 2005 (AmBek. UP S. 524). 
 

(2) Mit Ablauf des Wintersemesters 2006/07 treten 
für die Studierenden des Lehramtsstudienganges 
Mathematik die Besonderen Prüfungsbestimmun-
gen für die Zwischenprüfung im Lehramtsstudium 
des Faches Mathematik an der Universität Potsdam 
vom 4. Juli 1996 (AmBek. UP 1997 S. 255) außer 
Kraft.  
 
 

 
Modulbeschreibungen 
 
Modul 121: Elemente der Analysis  
• 13 LP  
• 10 SWS (4V+2Ü+2V+2Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: keine  
• Inhalte und Lernziele: Es werden die Differential- und Integralrechnung von reellen Funktionen in einer 

Variablen behandelt. Dazu gehören der Grenzwertbegriff für Folgen und Funktionen, die Stetigkeit und 
Differenzierbarkeit von Funktionen, die Integralrechnung und Taylorreihen.  

 
Modul 131: Elemente der Linearen Algebra und Analytische Geometrie  
• 8 LP  
• 6 SWS (4V+2Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: keine  
• Inhalte und Lernziele: Aufbau des Gebiets in seinen Grundzügen. Dazu gehören u.a. die Begriffe Vektor-

raum, Basis, Dimension, Skalarprodukt und Determinante, die Behandlung von Gleichungssystemen sowie 
Linearen Abbildungen.  

 
Modul 151: Analysis  
• 16 LP  
• 12 SWS (4V+2Ü+4V+2Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: keine  
• Inhalte und Lernziele: Dieser Modul erstreckt sich über 2 Semester und beinhaltet die Lehrveranstaltungen 

„Analysis I, II“. Es werden die zentralen analytischen Hilfsmittel für das Studium reeller und komplexer 
Funktionen in einer und in mehreren Variablen bereitgestellt. Hierzu gehören topologische Grundbegriffe, 
Konvergenz von Folgen und Reihen, Stetigkeit und ihre Folgerungen, Differential- und Integralrechnung, 
Reihenentwicklung. Besondere Berücksichtigung findet auch die Konstruktion der elementaren Funktio-
nen.  

 
Modul 161: Lineare Algebra und Analytische Geometrie  
• 16 LP  
• 12 SWS (4V+2Ü+4V+2Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: keine  
• Inhalte und Lernziele: Dieser Modul erstreckt sich über 2 Semester und beinhaltet die Lehrveranstaltungen 

„Lineare Algebra und Analytische Geometrie I, II“. Es werden die Grundkenntnisse der Linearen Algebra 
vermittelt, die im weiteren Studium nicht nur in der Analytischen Geometrie sondern auch in vielen ande-
ren Gebieten benötigt werden. Folgende Stichworte umreißen den Inhalt des Moduls: Vektorräume über 
Körpern, lineare Abbildungen, Matrizen und Determinanten, Eigenwerte und Eigenvektoren, Normalfor-
men, Euklidische Vektorräume, affine, euklidische und projektive Geometrie.  

 
Modul 221: Elementargeometrie  
• 8 LP  
• 6 SWS (4V+2Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundlegende Kenntnisse aus den Modulen „Lineare Algebra und Analytische 

Geometrie“ oder „Elemente der Linearen Algebra“ sowie „Analysis“ oder „Elemente der Analysis“  
• Inhalte und Lernziele: Anhand elementar behandelbarer Beispiele soll ein Eindruck von der Vielfalt geo-

metrischer Fragestellungen vermittelt werden. Dabei werden sowohl historisch bedeutsame klassische Zu-
gänge besprochen als auch neuere Entwicklungen aus der Differentialgeometrie oder der Topologie berück-
sichtigt.  
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Modul 231: Algebra und Arithmetik  
• 8 LP  
• 6 SWS (4V+2Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundlegende Kenntnisse aus den Modulen „Lineare Algebra und Analytische 

Geometrie“ oder „Elemente der Linearen Algebra“  
• Inhalte und Lernziele: Wesentlicher Inhalt ist der Aufbau des Zahlensystems von den natürlichen Zahlen 

bis hin zu den komplexen Zahlen aus algebraischer Sicht. Dabei werden Grundkenntnisse aus der Algebra 
und der Elementaren Zahlentheorie entwickelt.  

 
Modul 321: Elemente der Stochastik  
• 8LP  
• 6 SWS (4V+2Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundlegende Kenntnisse aus dem Modul „Elemente der Analysis“  
• Inhalte und Lernziele: Behandelt werden Grundbegriffe der Stochastik, die zur mathematischen Modellie-

rung zufälliger Erscheinungen erforderlich sind (zufällige Ereignisse, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, be-
dingte Wahrscheinlichkeiten, Grenzwertsätze) und statistische Fragestellungen (Schätzungen und Tests).  

 
Modul 331: Elemente der Numerik  
• 4 LP  
• 3 SWS (2V+1Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundlegende Kenntnisse aus den Modulen „Elemente der Analysis“ und „Ele-

mente der Linearen Algebra und Analytischen Geometrie“  
• Inhalte und Lernziele: Ziel der Lehrveranstaltung ist es, sowohl mathematisches Modellieren und numeri-

sche Algorithmen theoretisch als auch praktisch durch den Einsatz von Computeralgebrasystemen kennen 
zu lernen. Dazu dienen die Teilgebiete numerische Interpolation, Approximation, Integration und Compu-
tereffekte sowie das Lösen nichtlinearer Gleichungssysteme. Der Kurs soll insbesondere auch auf den Ein-
satz des Computers im Mathematikunterricht vorbereiten.  

 
Modul 351: Stochastik  
• 8LP  
• 6 SWS (4V+2Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundlegende Kenntnisse aus den Modulen „Analysis“ und „Lineare Algebra 

und Analytische Geometrie“  
• Inhalte und Lernziele: In dieser Lehrveranstaltung werden Grundlagen aus den Bereichen Wahrscheinlich-

keitstheorie und mathematische Statistik vermittelt. Folgende Stichworte umreißen den Inhalt des Moduls: 
Zufallsgrößen und wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Binomial- und Normalverteilung), zufällige 
Vektoren, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Unabhängigkeit, Gesetze der großen Zahlen, zentraler Grenz-
wertsatz, Parameterschätzung, Hypothesentests, Simulation.  

 
Modul 361: Numerik  
• 8 LP  
• 6 SWS (4V+2Ü)  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundlegende Kenntnisse aus den Modulen „Analysis“ und „Lineare Algebra 

und Analytische Geometrie“  
• Inhalte und Lernziele: Das Modul vermittelt eine Einführung in das Gebiet der numerischen Approximation 

und Modellierung. Behandelte Teilgebiete umfassen die numerische Integration, Interpolation, das Lösen 
von Gleichungssystemen und die numerische Behandlung von Differentialgleichungen. Ziel des Kurses ist, 
sowohl eine fundierte theoretische Grundlage als auch Aspekte der praktischen Anwendung numerischer 
Algorithmen zu vermitteln.  

 
Modul 401/1: Berufsfeldbezogenes Modul, Variante 1  
• 5 LP  
• 4 SWS  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundlegende Kenntnisse aus den Modulen „Analysis“ und „Lineare Algebra 

und Analytische Geometrie“  
• Inhalte und Lernziele: Das Modul vermittelt Grundkenntnisse in der Entwicklung von Computerprogram-

men und deren spezieller Anwendung in der Mathematik. Im Vordergrund stehen die algorithmische For-
mulierung mathematischer Aussagen und Modelle und deren praktische Computerimplementierung. Das 
Modul stellt somit eine Verbindung zwischen theoretischen mathematischen Aussagen (z.B. aus der Analy-
sis und der Linearen Algebra) und dem Gebiet der Computersimulationen her.  
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Modul 401/2: Berufsfeldbezogenes Modul, Variante 2  
• 5 LP  
• 4 SWS (2V oder 2S oder 2P und 2 V oder 2S)  
• Teilnahmevoraussetzungen: keine  
• Inhalte und Lernziele: 1. Didaktische Bearbeitung einer Fragestellung aus dem Bereich Computer und Ma-

thematik(unterricht)  
• 2. Vorlesung oder Seminar aus dem Bereich Geschichte, Kultur und Philosophie der Mathematik  
 
Modul 422: Konsultation zur Bachelorarbeit  
• 2 LP  
• Teilnahmevoraussetzung: Vorliegen aller sonstigen für den Studiengang geforderten Leistungspunkte so-

wie Bewertung der Bachelorarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4.0).  
• Inhalte und Lernziele: Der Student oder die Studentin legt in einem Kurzvortrag den Inhalt der Bachelorar-

beit dar und beantwortet anschließend Fragen zum Gegenstand der Arbeit sowie deren wissenschaftlichem 
Umfeld.  

 
Modul 431: Bachelorarbeit  
• 6 LP  
• Teilnahmevoraussetzung: Abschluss aller sonstigen Module (außer Numerik und Konsultation) des Bache-

lorstudiums  
• Inhalte und Lernziele: Der Student oder die Studentin bearbeitet unter Anleitung ein von einem Betreuer 

oder einer Betreuerin gestelltes mathematisches oder fachdidaktisches Thema, das vom Schwierigkeitsgrad 
und Inhalt dem Studiengang angemessen ist, und stellt die Ergebnisse dieser Arbeiten sachgerecht in Form 
einer Bachelorarbeit zusammen.  

 
Modul 432: Konsultation zur Bachelorarbeit  
• 1 LP  
• Teilnahmevoraussetzung: Vorliegen aller sonstigen für den Studiengang geforderten Leistungspunkte so-

wie Bewertung der Bachelorarbeit mit mindestens „ausreichend“ (4.0).  
• Inhalte und Lernziele: Der Student oder die Studentin legt in einem Kurzvortrag den Inhalt der Bachelorar-

beit dar und beantwortet anschließend Fragen zum Gegenstand der Arbeit sowie deren wissenschaftlichem 
Umfeld.  

 
Modul 521: Mathematikdidaktik  
• 8 LP  
• 8 SWS  
• Teilnahmevoraussetzungen: keine  
• Inhalte und Lernziele: Einführende Darstellung dieser wissenschaftlichen Disziplin (4V oder 3V+1Ü).  
• Zwei Veranstaltungen aus dem mathematikdidaktischen Lehrangebot, darunter das fachdidaktische Tages-

praktikum (2V +2S oder 2S + 2S)  
 
Modul 522: Mathematikdidaktik  
• 6 LP  
• 6 SWS  
• Teilnahmevoraussetzungen: keine  
• Inhalte und Lernziele: Zwei Veranstaltungen aus dem mathematikdidaktischen Lehrangebot, darunter das 

fachdidaktische Tagespraktikum (2V+2S oder 2S+2S); Aufgabenpraktikum: Konstruktion, Bearbeitung, 
Bewertung und Klassifikation von Mathematikaufgaben (2V oder 1V+1Ü oder 2S)  

 
Modul 523: Mathematikdidaktik  
• 10 LP  
• 10 SWS  
• Teilnahmevoraussetzungen: keine  
• Inhalte und Lernziele: Einführende Darstellung dieser wissenschaftlichen Disziplin (4V oder 3V +1Ü oder 

2V+2S). Zwei Veranstaltungen aus dem mathematikdidaktischen Lehrangebot, darunter das fachdidakti-
sche Tagespraktikum (2V+2S oder 2S+2S); Aufgabenpraktikum: Konstruktion, Bearbeitung, Bewertung 
und Klassifikation von Mathematikaufgaben (2V oder 1V + 1Ü oder 2S)  
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Modul 551: Mathematikdidaktik 
• 6 LP  
• 4 SWS (2 V + 2 S oder 2 S und 2S)  
• Teilnahmevoraussetzungen: Mathematikdidaktik (521 oder 522 oder 523)  
• Inhalte und Lernziele: Zwei Veranstaltungen aus dem mathematikdidaktischen Lehrangebot, darunter eine 

in der ein Gebiet aktueller fachdidaktischer Forschung bearbeitet wird 
• Prüfungsmodalitäten: Klausur(en) und/oder mündliche Prüfung und/oder Hausarbeit(en) 
 
Modul 621: Proseminar  
• 3 LP  
• 2 SWS  
• Teilnahmevoraussetzung: Module aus dem Lehrangebot des Studienganges, die sich inhaltlich auf das 

Proseminar beziehen.  
• Inhalte und Lernziele: Der Student oder die Studentin arbeitet sich selbstständig in einen vorgegebenen 

mathematischen Text von mittlerem Schwierigkeitsgrad ein, trägt hierüber frei vor und kann während und 
nach dem Vortrag Fragen zum Inhalt beantworten. Er oder sie nimmt regelmäßig am Proseminar teil und 
beteiligt sich an der Diskussion über die Inhalte der Vorträge.  

 
Modul 631: Seminar  
• 3 LP  
• 2 SWS  
• Teilnahmevoraussetzung: Module aus dem Lehrangebot des Studienganges, die sich inhaltlich auf das 

Seminar beziehen.  
• Inhalte und Lernziele: Der Student oder die Studentin arbeitet sich selbstständig in einen vorgegebenen 

mathematischen oder fachdidaktischen Text ein, trägt hierüber frei vor und kann während und nach dem 
Vortrag Fragen zum Inhalt beantworten. Er oder sie nimmt regelmäßig am Seminar teil und beteiligt sich 
an der Diskussion über die Inhalte der Vorträge.  

 
Modul 651: Seminar  
• 3 LP  
• 2 SWS  
• Teilnahmevoraussetzung: Module aus dem Lehrangebot des Studienganges, die sich inhaltlich auf das 

Seminar beziehen.  
• Inhalte und Lernziele: Der Student oder die Studentin arbeitet sich selbstständig in einen vorgegebenen 

mathematischen Text ein, trägt hierüber frei vor und kann während und nach dem Vortrag Fragen zum In-
halt beantworten. Er oder sie nimmt regelmäßig am Seminar teil und beteiligt sich an der Diskussion über 
die Inhalte der Vorträge.  

 
Modul 661: Seminar  
• 3 LP  
• 2 SWS  
• Teilnahmevoraussetzung: Module aus dem Lehrangebot des Studienganges, die sich inhaltlich auf das 

Seminar beziehen.  
• Inhalte und Lernziele: Der Student oder die Studentin arbeitet sich selbstständig in einen vorgegebenen 

mathematischen Text ein, trägt hierüber frei vor und kann während und nach dem Vortrag Fragen zum In-
halt beantworten. Er oder sie nimmt regelmäßig am Seminar teil und beteiligt sich an der Diskussion über 
die Inhalte der Vorträge. 

 
 
Modul 671: Seminar  
• 3 LP  
• 2 SWS  
• Teilnahmevoraussetzung: Module aus dem Lehrangebot des Studienganges, die sich inhaltlich auf das 

Seminar beziehen.  
• Inhalte und Lernziele: Der Student oder die Studentin arbeitet sich selbstständig in einen vorgegebenen 

mathematischen Text ein, trägt hierüber frei vor und kann während und nach dem Vortrag Fragen zum In-
halt beantworten. Er oder sie nimmt regelmäßig am Seminar teil und beteiligt sich an der Diskussion über 
die Inhalte der Vorträge.  
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Modul 681: Seminar  
• 3 LP  
• 2 SWS  
• Teilnahmevoraussetzung: Module aus dem Lehrangebot des Studienganges, die sich inhaltlich auf das 

Seminar beziehen.  
• Inhalte und Lernziele: Der Student oder die Studentin arbeitet sich selbstständig in einen vorgegebenen 

mathematischen Text ein, trägt hierüber frei vor und kann während und nach dem Vortrag Fragen zum In-
halt beantworten. Er oder sie nimmt regelmäßig am Seminar teil und beteiligt sich an der Diskussion über 
die Inhalte der Vorträge. 

 
Modul 721: Wahlfach  
• 8 LP  
• 6 SWS (4V+2Ü oder 4V+2S oder 2V+2Ü+2S)  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundkenntnisse aus dem Gebiet des Wahlfaches, die in der Regel im Bache-

lorstudium erworben wurden.  
• Inhalte und Lernziele: Die Studenten und Studentinnen wählen Veranstaltungen aus einem der angebotenen 

mathematischen oder fachdidaktischen Wahlfächer und erwerben so vertiefte Kenntnisse in dem gewählten 
Fach.  

 
Modul 751: Wahlfach  
• 8 LP  
• 6 SWS (4V+2Ü oder 4V+2S oder 2V+2Ü+2S)  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundkenntnisse aus dem Gebiet des Wahlfaches.  
• Inhalte und Lernziele: Die Studenten und Studentinnen wählen Veranstaltungen aus einem der angebotenen 

mathematischen Wahlfächer und erwerben grundlegende Kenntnisse, die zur späteren Anfertigung einer 
wissenschaftlichen Arbeit (Bachelorarbeit) notwendig sind.  

 
Modul 752: Wahlfach  
• 8 LP  
• 6 SWS (4V+2Ü oder 4V+2S oder 2V+2Ü+2S)  
• Teilnahmevoraussetzung: Grundkenntnisse aus dem Gebiet des Wahlfaches, die in der Regel im Bache-

lorstudium erworben wurden.  
• Inhalte und Lernziele: Die Studenten und Studentinnen wählen Veranstaltungen aus einem der angebotenen 

mathematischen Wahlfächer und erwerben so vertiefte Kenntnisse in dem gewählten Fach.  


